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SOZIALPOLITIK

Frank Klanberg, A loys Prinz

Die Besteuerung der Alterseinkommen
Renten und Pensionen werden nach geltendem Recht steuerlich sehr unterschiedlich 

behandelt. Welche Daten liegen über Einkommenshöhe und -Struktur sowie die 
Steuerbelastung von Rentner- und Pensionärshaushalten vor? An welcher Norm könnten 

Reformvorschläge zur Änderung der Besteuerung von Alterseinkünften gemessen werden?

Nach w ie vor ist die „rich tige “ Form der Besteuerung 
von A lterse inkünften in der Bundesrepublik 

Deutschland ein strittiges Them a der Sozial- und S teu
erpolitik. Warum ist das so? Erstens muß wohl jede Ä n
derung im Renten-, Beam tenversorgungs- und Steuer
recht heutzutage als politisch heißes Eisen angesehen 
werden, weil unverm eidlicherweise große Teile der Be
völkerung -  und dam it der W ähler -  davon betroffen wer
den. Dies zeigt sich auch bei der Frage, w ie unterschied
liche Formen von A lterse inkünften der E inkom m ensbe
steuerung unterworfen werden sollen. B isher werden 
nach geltendem  Recht Renten aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung gänzlich anders als öffentliche 
Pensionen (Ruhegehälter und W itwengelder von Beam 
ten), nämlich m it ihrem Ertragsanteil, besteuert. Letz
tere werden im Steuerrecht als zeitlich verschobene Ar- 
beitseinkünfle angesehen und unterliegen dem gem äß 
wie Einkünfte aus unselbständiger A rbeit der Besteue
rung. In der Praxis führt d ieser Unterschied zu ganz un
terschiedlichen Belastungen des A lterseinkom m ens. 
Da der Ertragsanteil von Renten in der Mehrzahl aller 
Fälle vergleichsweise niedrig ist (z. B. 24 %  der Rente 
bei einem 65jährigen Zugangsrentner), führt diese Re
gelung aufgrund der in der G esetzgebung verankerten 
Steuersystematik zur S teuerfreiheit des Großteils der 
Sozialversicherungsrenten.

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
aus dem Jahr 1980' ist der G esetzgeber verpflichtet, 
eine Neuregelung der Besteuerung von Renten und 
Pensionen in Angriff zu nehm en. In welche Richtung

Prof. D r Frank Klanberg, 57, is t P rofessor für 
Volkswirtschaftslehre, D r A loys Prinz, 32, is t w is
senschaftlicher Assis ten t am Institut für Ö ffentli
che Finanzen und Sozia lpolitik de r Freien Univer
sität Berlin.

diese gehen soll, blieb dabei allerd ings offen. So ist es 
denn auch nicht verwunderlich, daß es dazu ganz unter
schiedliche Positionen gibt. Auf der einen Seite stehen 
diejenigen, die eine Beibehaltung der augenblicklich 
geltenden Rentenbesteuerung für „sachgerecht und 
verfassungsgem äß“ halten^. Verte ilungspolitisch be
deutet dies bei Anlegung der Harm onisierungsvorgabe 
des Bundesverfassungsgerichts, daß die Besteuerung 
von Pensionen auf das niedrigere Niveau der Rentenbe
steuerung gesenkt werden müßte.

Auf der anderen Seite stehen die Befürworter einer 
Änderung der Rentenbesteuerung. Die radikalsten Vor
schläge dieser Art kommen (wohl kaum überraschen
derweise) vom w issenschaftlichen Beirat beim Bundes
m inisterium  der Finanzen^, der eine Vollbesteuerung 
der Renten vorgeschlagen hat. Eine verte ilungspoli
tisch m oderate Position vertritt der Sozia lbeirat“* m it se i
nem Konzept der sogenannten m odifizierten E rtragsan
teilsbesteuerung. die später, inhaltlich deckungsgleich, 
Teilbesteuerung® genannt wurde. Diese läuft faktisch 
auf eine Anhebung des Ertragsanteils der Renten im ge
genwärtigen System  hinaus.

Die große Spannweite d ieser Ansätze findet auch 
eine ökonom ische Erklärung. Dazu muß man in Be-

' BV ertG  54,1981 . S. 81: B esch luß  des ersten  Senats.

 ̂ Verband D e u tsch e r R e n le n ve rs iche rungs träge r: Z u r lang fris tigen  Ent- 
wicl<lung d e r gese tz lichen  R e n te nve rs iche rung , G u tach ten  de r K o m m is 
sion  des  V e rbandes d e r ge se tz lich e n  R e n te nve rs iche rung , Jun i 1987, 
h ie r: S. 105.

^ W isse n sch a ftlich e r B e ira t be im  B u ndesm in is te rium  d e r F inanzen : 
G u tach ten  zu r e inkom m en s teue rliche n  B e hand lung  von A lte rse in kü n f
ten, S ch ritten re ih e . H e ft 38, B onn, 15. F ebruar 1986.

■' B u ndesm in is te r fü r A rbe it und  S oz ia lo rd nung : L an g fns tig e  P rob lem e 
d e r A lte rss iche rung  in de r B u ndesrepub lik  D e u tsch land , B and  1, G u t
ach ten  des  S o z ia lbe ira ts , Z iffe r 19, und de r W isse n sch a ftle rg ru p p e  des  
S o z ia lbe ira ts , Z iffe r 130-141, B onn o. J. (1981).

* Z u r G enes is  de r A u se in a n d e rse tzu n g  s ie he  w. S c h m a h l :  Teilbe
s teuerung  ve rsus  V o llbes teuerung  von R enten, in: D e u tsch e  R en tenver
s ich eru ng  3 -4 /1986. S. 101-128.
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tracht ziehen, daß jede Änderung von Besteuerungsre
geln ein verte ilungspolitischer E ingriff des S taates in be
stehende „B esitzstände" ist. Zudem  handelt es sich bei 
der betroffenen Bevölkerungsgruppe um Personen, die 
ihre Erviierbsphase hinter sich haben und daher ihr Er- 
v\/erbs- und Sparverhalten gar nicht oder nur noch be
dingt anpassen können. A llokationsbedingte Folgewir
kungen fallen daher nicht in dem Maße ins Gevi/icht, wie 
das bei der erwerbstätigen Bevölkerung der Fall ist. In 
d iesem  Sinne besteht stets eine gewisse G efahr der fis
kalischen „A usbeutung" derzah lenm äß ig schwächeren 
Gruppe. Um so w ichtiger erscheint uns die Entw icklung 
von Kriterien, anhand derer die Angle ichung von Be
steuerungsregeln beurte ilt werden kann. Beurte ilungs
maßstäbe, die hierzu erforderlich sind, m üssen sowohl 
faktischer (positiver) als auch norm ativer A rt sein.

Empirischer Befund

Mit Hilfe der verfügbaren Steuerstatistiken läßt sich 
diese Frage nicht hinreichend genau beantworten. Eine 
Ausw ertung der E inkom m ens- und Verbrauchsstich
probe 1983 erlaubt jedoch eine differenzierte Darste l
lung der Besteuerung von Rentner- und Pensionärs
haushalten, aus der im Sinne einer Q uerschnittsana
lyse auf die tatsächliche steuerliche Belastung der hier 
relevanten A lterse inkünfte geschlossen werden kann. 
Die Ergebnisse sind in den IJbersichten 1 und 2 zusam 
mengestellt.

Das unter dem  Aspekt der laufenden Reform diskus
sion vie lle icht w ichtigste Ergebnis zeigt Übersicht 1: 
Rund ein Fünftel aller Rentnerhaushalte zahlt bereits 
Einkommensteuer. Dies liegt natürlich nicht (oder nur zu 
einem sehr geringen Teil) daran, daß die durchschnittli
che Höhe der Rente bereits ein Niveau erreicht hätte, 
daß selbst bei Ertragsanteilen von 24 bis 29 % eine E in
kom m ensteuerpflicht ausgelöst würde. Das em pirische 
Ergebnis bedeutet vielmehr, daß bei einem  beträchtli
chen Teil der Rentnerhaushalte neben der Rente steuer
pflichtige Nebeneinkünfte vorhanden sind, vor allem 
Einkünfte aus Vermögen. Immerhin macht die Rente als 
E inkom m ensquelle im Durchschnitt aller Rentnerhaus
halte kaum mehr als die Hälfte des gesam ten Haus
haltsbruttoeinkom m ens aus.

Eine feinere Untergliederung der Rentnerhaushalte 
nach Haushaltstypen® (vgl. IJbersicht 1) zeigt weitere s i
gnifikante Resultate. Man sieht z. B., daß unter Rentner
haushalten m it zwei und mehr Personen -  praktisch 
sind das fast ausschließlich Rentnerehepaare -  bereits 
ein wesentlich höherer Anteil (nahezu ein Drittel) der 
Haushalte der E inkom m ensbesteuerung unterliegt. Der 
zuvor genannte Anteil von 2 0 % , der aus dem Durch

schnitt a ller Rentnerhaushalte resultiert, kom m t daher 
nur durch den niedrigeren Anteil von N ichtrentenein
künften bei E inpersonen-Haushalten zustande. Von 
ähnlicher G rößenordnung, näm lich rund ein Drittel der 
Haushalte, ist der Anteil der Haushalte mit E inkom m en
steuerzahlung unter derjenigen G ruppe von Rentner
haushalten, die zu m ehr als der Hälfte des G esam tein
kom m ens von Verm ögenseinkom m en leben. Hiervon 
gibt es, w ie Übersicht 1 ausweist, in der Bundesrepublik 
Deutschland rund eine V ierte lm illion. (D ieser Anteil 
wäre wesentlich höher, wenn man die Definition des 
„überw iegenden E inkom m ens“ aus Vermögen auf etwa 
40 %  herabsetzen würde.) Dem gegenüber erkennt 
man, daß bei Rentnerhaushalten mit überw iegenden 
(>  5 0 % ) Renteneinkom m en nach w ie vor nur ein ver
hältnismäßig kleiner Prozentsatz von knapp 5 %  Ein
kom m ensteuer zahlt. Auch nach den Ergebnissen die
ser Q uerschnittsanalyse gilt daher:

□  Die M asse der Renten ist steuerfrei;

□  die Mehrzahl der Rentner zahlt keine E inkom m en
steuer.

W ie nicht anders zu erwarten, sieht die S ituation bei 
Pensionärshaushalten völlig anders aus. Mehr als 90 % 
dieser Haushalte zahlen E inkom m ensteuer; die Aus
nahm en erstrecken sich hier fast ausschließlich auf 
Fälle mit kleinen Pensionszahlungen. Die unterschiedli
che E inkom m enssituation von Rentner- und Pensio
närshaushalten und die daraus resultierenden Unter
schiede der Besteuerung wird durch die G egenüberste l
lung be ider Haushaltsgruppen in Übersicht 2 verdeut
licht.

Eckdaten

Dabei darf man zwei für die Beurteilung der Aus
gangskonste lla tion w ichtige Eckdaten natürlich nicht 
gänzlich aus den Augen verlieren. In der obersten Grö
ßenklasse des jew eiligen A lterse inkom m ens befindet 
sich fast die Hälfte a ller Pensionärshaushalte, aber nur 
ein kleiner Teil (3 ,7% ) der Rentnerhaushalte; in der un
tersten K lasse m it Renten- oder Pensionseinkom m en 
bis 800 DM /M onat befindet sich ein V ierte l der Rentner
haushalte, aber nur w enige (3 ,2% ) der Pensionärs
haushalte. Hierin zeigt sich zwar sehr wohl dieTatsache, 
daß Rentenversicherung und Beam tenversorgung zwei 
Teilsysteme der A lterssicherung mit völlig unterschiedli
cher Funktion und W irkung sind. W eitergehende verte i
lungspolitische Schlußfolgerungen sind daraus aberzu-

^ Zu e ine r d itfe renz ie rto ren  E rgeb n isp rä se n ta tio n  s ie he  F. K l a n -  
b e r g : D ie B e steue run g  von R en ten  und  P ens ionen , Teil I: E m p ihscho  
B e fund e  au f de r G run d lag e  von Q ue rsch n ittsd a te n , in: D e u tsch e  R en
te nve rs iche rung  4 /1989. S. 209 -222 .
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mindest nicht autom atisch zu ziehen. Insbesondere 
sind kleine Renten in der M ehrzahl der Fälle nicht mit 
niedrigen Haushaltseinkom m en korreliert.

In IJbersicht 2 fä llt auf, daß die durchschnittliche S teu
erbelastung von Rentnerhaushalten (stets bezogen auf 
diejenigen Haushalte, die tatsächlich Steuern gezahlt 
haben, d. h. ohne „N u llfä lle “ ) in fast allen der ausgew ie
senen Größenklassen des A lterse inkom m ens deutlich 
über derjenigen der Pensionsärshaushalte liegt. Erst in 
der obersten G rößenklasse kehrt sich das Verhältnis 
um. Dieser auf den ersten Blick paradox erscheinende 
Sachverhalt kann nur dadurch erklärt werden, daß sich 
die Zusam m ensetzung der gesam ten A lterse inkünfte 
bei Haushalten von Rentnern und Pensionären im 
Durchschnitt derart voneinander unterscheidet, daß 
Rentnerhaushalten in höherem  Maße steuerpflichtige 
Einkünfte aus Verm ögensanlagen zufließen. W arum 
dies so ist, kann aufgrund der vorliegenden Befunde

nicht gesagt werden. Die naheliegende These, der 
Sachverhalt reflektiere divergierende Lebenseinkom 
m ensplanungen ex ante, bedarf weiterer Untersu
chungen.

Welche Besteuerungsnorm?

Für eine Beurteilung von Reform vorschlägen zur Ä n
derung der Besteuerung von Alterseinkom m en ist die 
Kenntnis der Belastungen der tatsächlichen Besteue
rung zweife llos unerläßliche Voraussetzung. Aber zur 
Beantwortung der Frage, w ie eine Besteuerung ausse
hen soll, die ökonom ischen Äquiva lenzgrundsätzen ge 
horcht und in diesem  Sinne als gerecht angesehen wer
den kann, reicht eine Q uerschnittsanalyse nicht aus. 
V ie lm ehr muß der Analyserahm en von einer reinen 
Q uerschnittsbetrachtung in R ichtung auf eine Längs
schnittbetrachtung erw eitert werden. Bei Anwendung 
steuersystem atischer Kriterien ist ja  nicht ohne weiteres

Übersicht 1
Haushalte von Rentnern und Pensionären mit Einkommensteuerzahlungen 1983

Haushaltstyp

A n za h l d e r 
H a usha lte

- 1 0 0 0 -

D urchschn ittl.
H a usha ltsb ru tto 

e inkom m en

Dfvl, M onat

A n te il de r Rente  
ode r P e ns ion “ am 
H a u sh a ltsb ru tto 

e inkom m en
%

A n te il de r H a u s 
ha lte  m it E inkom - 

m ensteue r- 
zah lung

®o

D u rchsch n ittl,*
S teue rbe las tung

°/o

R enfnerhaushalte in sgesam t 7 7 5 6 2 3 5 7 53,4 19,9 11,8

darunter:
-  mit zwei und m ehr Pe rsonen 3 7 5 8 3 1 4 2 48 ,5 30.5 9,6

-  mit übe rw iegendem  R e n te ne inko m m en 5 2 7 7 182 2 75.8 4,5 3.0

-  mit übe rw iegendem  E inkom m e n  aus Ve rm ögen 245 3 3 3 2 25 ,7 31,0 19,2

Pensionarshausha lte  in sgesam t 127 8 4 0 0 3 64 ,8 91,1 8.6

daajnter:
-  mit übe rw iegendem  E inkom m e n  aus P ension 1 04 4 3 7 6 7 73,5 94 ,2 8,7

* D urchschnittlich ge za h lte  S teue r in % des  H ausha ltsb ruH oe in kom m ens (ohne  H ausha lte , d ie  übe rha up t ke ine  E inkom m e ns te ue r zah len). 
” Der Begriff P e ns ion  um faß t h ie r le d ig lich  P ensionen  aus  ö ffe n tlich e n  Kassen.
Q u e l l e :  E igene  B e re ch n u n g e n  au f de r G run d lag e  e ine r S o n d e ra u sw e rlu n g  de r E inkom m e ns- und  V e rb rauch ss tichp ro be  1983.

Übersicht 2
Vergleich der Einkommensteuerzahlung von Rentner- und Pensionärshaushalten nach 

Größenklasse des Alterseinkommens

Rente oder Pension 
v o n . . .  b is . . .

R e la tive r An te il 
de r H ausha lte

A n te il de r H ausha lte  
m it E in ko m m e n s te u e r

zah lung

D u rchsch n ittliche
S teue rbe las tung

A n te il de r R ente  
ode r Pension  am  
H a u sh a ltsb ru tto 

e inkom m en

DM. M onat
R entner

0/
P ens ion ä r

%
R e ntn er

%
Pens ionär

%
R entner

%
P ens ionär

%
R e ntn er P e ns ion ä r

O/

Unter 800 25,6 3,2 26,4 - 12.4 - 26,5 20,6

800-1200 24.8 6,9 17,0 42,0 15,8 2,8 51,3 50.3

1200-1600 21 ,6 12.4 16,5 86,1 12,0 3,7 59,9 55.8

1600-2000 15,1 12,1 17,4 95,4 11,5 4,5 62.8 59,2

2000-2500 9,3 18,7 21,4 99,2 7,9 5,7 63.6 63,0

2500 und m ehr 3.7 46,8 21,5 99 ,8 8,3 10.7 68 ,0 69,9

Anm erkung: Va riab le nabg renzun g  w ie  in Ü b e rs ich t 1.
Q u e l l e :  E igene B e rech nungen  au f d e r G run d lag e  e ine r S o n de rausw e rtung  d e r E inkom m e ns- und V e rb rauch ss tichp ro be  1983.
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einzusehen, daß gleichhohe A lterse inkom m en aus un
terschied lichen Quellen ganz verschiedenen Besteue
rungsm odalitäten unterliegen sollen, w ie es bei Renten 
einerseits und Pensionen andererseits der Fall ist. Die 
Forderungen nach Harm onisierung der Besteuerung 
von A lterse inkünften finden unter diesem  Blickwinkel 
eine auch intu itiv einsichtige Rechtfertigung. Aber in 
welche R ichtung soll eine Angle ichung erfolgen?

Um einer ökonom ischen A ntwort näherzukom m en, 
kann man von der Überlegung ausgehen, daß Beam te 
einen Teilihrer D ienstbezüge in Form von einbehaltenen 
Löhnen („deferred paym ents") erhalten. D ieser G e
danke ist in der internationalen Literatur zur Erklärung 
von Entlohnungsdifferentia len und M obilitä tsuntersch ie
den von Beschäftigten im öffentlichen D ienst gegen
über Beschäftigten der privaten W irtschaft fest veran
kert^. Er spie lt auch in der politischen D iskussion eine 
große Rolle, indem argum entiert wird, die D ienstbezüge 
eines Beam ten seien ohnehin um eben den Betrag nied
riger als d ie Entlohnung eines Angestellten verg le ichba
rer Q ualifikation in der Privatw irtschaft. Versuche, d ie 
ses Argum ent em pirisch zu unterm auern, kommen inter
national zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen®.

Für die Herausarbeitung einer theoretisch fundierten 
Besteuerungsnorm  ist indessen die nur em pirisch zu 
klärende Frage, ob Beamte relativ zu Angestellten 
„über-" oder „un te rbezah lt" sind, nicht entscheidend. 
W ichtig allein ist die Überlegung, daß der W ert der 
späteren Pension eines Beamten, der gegenüber dem 
W ert der späteren Rente eines Angestellten höher ist, in 
das Entscheidungskalkül eines Individuums, überhaupt 
Beam ter oder Angestellter werden zu wollen, eingeht. 
Mit Hilfe einer solchen Überlegung ist sowohl exakt ab
leitbar® als auch verm utlich aus „com m on sense“ -Ge- 
sichtspunkten einsehbar, daß einem  Beam ten seine 
künftige Pension m indestens so  viel wert sein muß wie 
einem Angestellten in vergle ichbarer Tätigkeit seine zu
künftige Rente. Das heißt: Die Untergrenze der im p liz i
ten ökonom ischen Pensionsbewertung stellen die Bei
tragssätze zur gesetzlichen Rentenversicherung dar, 
bezogen auf das jeweilige Bruttoentgelt.

Auf d ieser G rundlage läßt sich nun die gewünschte 
Besteuerungsnorm  form ulieren. Sie fordert die G leich
heit der resultierenden vergleichbaren Lebenseinkom 
men nach Steuern. Wenn man annim mt, das S teuersy
stem bliebe ein ganzes Arbeitsleben (40 Jahre) kon
stant -  zweife llos eine „hero ische" Annahm e lassen 
sich die Ergebnisse der Anwendung der Besteuerungs
norm quantifizieren. Ohne in diesem  Aufsatz auf E inzel
heiten der dazu notwendigen S im ulationsrechnungen 
und der dabei zugrunde gelegten Param eterkonstella

tionen einzugehen, ist das G esam tergebnis bemer
kenswert: Hält man an der Besteuerung der Beamten
pensionen in der zur Zeit praktizierten Form fest, so 
müßten die E rtragsanteilssätze der dazu korrespondie
renden Besteuerung von Renten aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung (etwa) verdoppelt werden, um die 
norm ative Vorgabe „G le ichhe it der Lebenseinkommen 
nach S teuern" zu erfüllen. Um gekehrt gilt natürlich 
ebenso: Hält man die gegenwärtig ge ltenden Ertragsan
teilssätze der Rentenbesteuerung für den geeigneten 
verte ilungspolitischen Maßstab, so müßte die S teuerbe
lastung auf Pensionen gesenkt werden.

Einige Folgerungen

Aus unseren Ergebnissen lassen sich Schlußfolge
rungen sowohl reform politischer als auch theoretischer 
Art ziehen. Erstens ist in der Bundesrepublik Deutsch
land spätestens seit Beginn der 80er Jahre eine Ent
w icklung eingetreten, in der sich die Zusam m ensetzung 
des Haushaltseinkom m ens der nichterw erbstätigen Al
ten in breitem Umfang im Sinne einer Diversifizierung 
der E inkunftsquellen geändert hat. D iese durchaus be
grüßenswerte Veränderung hat steuerlich insofern Kon
sequenzen, als im m er mehr Rentner m it der Einkom
m ensteuer in Berührung kommen. Selbst bei unverän
derten M odalitäten der Rentenbesteuerung würden da
her im Zeitverlauf im m er m ehr Rentner eine Einkom
m ensteuererklärung ausfüllen müssen. Das bisher un
verdrossen gegen eine Änderung der Rentenbesteue
rung ins Feld geführte Argum ent, die Berührung mit dem 
Finanzam t sei der „arm en alten O m a“ doch nicht zuzu
m uten, verliert bei mit steigendem  W ohlstand einherge
hender Streuung des Verm ögenseinkom m ens über 
breitere Bevölkerungskreise zunehm end an Bedeu
tung.

Zweitens ist die von uns angewandte Besteuerungs
norm theoretisch a llgem einer als andere Ansätze. Sie 
schließt zum  Beispiel die M öglichkeit e iner steuersyste
matisch begründeten Vollbesteuerung von Renten ein, 
führt aber keinesfalls zwangsläufig zu diesem  Resultat. 
Insofern erfährt auch das Korrespondenzprinzip der Be-

'  S ich e  h ierzu  R. A. I p p o l i t o :  P ensions, E co nom ics  and  Public Po
licy. H om ow ood,'Illino is  1986. S. 42 t f, ; d e r s . :  W hy  Federa l W orkers 
D on 't Q u it, in: Jo u rna l o f H u m an R esources , Vol, X X II, 1987, 
8 ,2 8 1 -2 9 9 .

® V g l.z , B ,J ,  E, L o n g :  A re  G ove rnm e n t W orkers O ve rp a id?  A lte rna 
tive  E v idence , in: J o u rn a l o f H um an R esources, Vol. X V II, 1982, S. 123- 
131; und S. P. S m i t h :  P rospe cts  fo r R e fo rm ing  Federa l Pay. in: Am e
rican E co nom ic  Review , Papers and  P roceed ings , Vol. 72, 1982. 
S. 273 -277 . Für d ie  B u ndesrepub lik  D e u tsch land  steh t e ine  aussa ge
krä ftig e  U n te rsuchu ng  d ieses  Typs im m er noch  aus.

® S iehe  A. P r i n z :  D ie B e s teue run g  von R enten und Pensionen, 
Teil II: G run d lag en  de r B e s teue run g  des  L e b e nse in kom m ens  von A nge
ste llten  und  B eam ten , e rsche in t dem näch st.
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Steuerung, welches verlangt, daß jedes Einkommen e in
mal und nur einmal erfaßt wird, eine Relativierung se i
nes theoretischen Anw endungsbereichs. Unser Ansatz 
verlangt implizit eine A ngle ichung der Besteuerung von 
Renten und Pensionen, läßt aber offen, in welche R ich
tung die Harm onisierung gehen soll.

Wäre es nun aber sinnvoll, die Besteuerung von Be
amtenpensionen zu senken, um die gegenwärtigen Er
tragsanteilssätze der Rentenbesteuerung unverändert 
zu lassen? Nach unserer Auffassung sprechen gew ich
tige Gründe gegen eine solche Lösung. Bei der gegen
wärtigen A ltersstruktur der Bevölkerung ist m it einem 
quasi program mierten Anstieg der Belastung von Ein
kommen während der E rwerbsphase von Individuen zu 
rechnen. Es ist nicht sehr w ahrschein lich, daß eine so l

che Entwicklung über längere Zeit politisch durchhalt
bar wäre. Unter diesem  Aspekt führt wohl kein Weg 
daran vorbei, die Steuerlast auf A lterse inkünfte generel 
anzuheben, was nach Lage der Dinge nur eine anstei 
gende Belastung von Renteneinkünften m it Einkom 
m ensteuer heißen kann. Außerdem ist auf dem  zuletz 
genannten W ege eher dam it zu rechnen, die bislang un 
terschiedliche steuerliche Behandlung von Altersein 
künften aus anderen Quellen, w ie etwa aus Zusatzver 
sorgungskassen des öffentlichen Dienstes und Be 
triebsrenten, angleichen zu können. A llerdings zeig 
sich auch am Beispiel des Problem s der Harm onisie 
rung der steuerlichen Behandlung von A lterseinkünften 
w ieder einmal, daß strikt ökonom ische Argum ente nich 
nur e iner einzigen Auffassung politische M unition zu lie 
fern vermögen.

Dirk M eyer

Ordnungs- und sozialpolitische Aspekte einer 
Absicherung des Pflegefallrisikos

Die Absicherung des Pflegefallrisil<os über die Sozialhilfe wird allgemein als unzureichend 
betrachtet. Dr Dirk Meyer analysiert die Alternativen zur heutigen Situation.

Die um fassende Absicherung der Lebensrisiken 
Krankheit, Invalidität, A lter und Arbeitslosigkeit 

stellt eine bedeutende, wenn auch nicht ganz problem 
lose, soziale Errungenschaft der letzten 100 Jahre dar. 
Ebenfalls ist der Schutz vor A lltagsrisiken durch entspre
chende Versicherungen (Haftpflicht. Hausrat usw.) in 
hohem Maße gewährle istet. In krassem  G egensatz 
steht hierzu die Behandlung des R isikos der P flegebe
dürftigkeit. Die steigende Lebenserwartung und die bei 
schrumpfender Haushaltsgröße abnehm ende fam iliäre 
Selbsthilfe verleihen der unzureichenden finanziellen 
Regelung dieses Problem s zunehm end Schärfe'.

Nach Schätzungen der Bundesregierung^ beträgt die 
Anzahl der P flegebedürftigen rund 2 Mill., wobei

Dr. D irk Meyer, 31, is t w issenschaftlicher A ssis ten t 
am Institut für W irtschaftspolitik und Wettbewerb  
an der C hristian-A lbrechts-U n iversitä tzu Kiel.

260000 dauernd in stationären E inrichtungen leben. 
Eine 1978 von Socialdata durchgeführte Untersuchung® 
erm ittelte 210000 Schw erstpflegebedürftige, 420000 
Schwerpflegebedürftige und 940000 Pflegebedürftige, 
die le ichte Pflege brauchen. Dies entspricht rund 3 %  
der Bevölkerung. Annähernd 67 % dieser P flegebedürf
tigen sind älter als 60 Jahre“ . Beachtenswert ist insbe
sondere ein altersbedingter Anstieg der P flegebedürf
tigkeit. So beträgt d ieser Anteil in der A ltersgruppe 60- 
64 Jahre nur 1.7% . M it über 80 Jahren steigt diese 
Quote auf 28.4 % ^

' A u sgangspu nk t de r D iskuss io n  w a r e in  G u tach ten  des  K u ra to rium s 
D e u tsch e  A lte rsh ilfe  aus  dem  Jah re  1974.

^ Vgl. B e rich t d e r B u ndesreg ie run g  zu Fragen d e r P fle gebedü rftigke it, 
D rucksach e  10 /1943 ,1984 , S. 3.

 ̂ Vgl. S oc ia lda ta : A n zah l und S itua tion  zu  H a use  le b e n d e r P fle gebe 
dürftiger, S ch riften re ih e  des B u ndesm in is te rs  fü r Juge nd , F am ilie  und 
G esundhe it, Bd. 80, S tu ttga rt. B erlin  1980, S. 39  f. D iese  U n te rsuchung  
um faß t a lle rd in g s  nu r deu tsche , zu  H a use  lebende  P fle gebedü rftige .

'  S iehe  ebenda . S. 41.

^ S ie h e e b e n d a , S. 42.
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